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Abonnements Cinladung.

Hierdurch laden wir zum Abonnement auf
das I. Quartal 1906 des Merſeburger Kreis
blatts ergebenſt ein. Unſer Blatt liegt in
den meiſten gebildeten und wohlhabenden
Familien der Stadt und des Kreiſes Merſe
burg auf und eignet ſich deshalb zu Jnſer-
tionen, welche auf dieſe Kreiſe berechnet ſind.

Soweit die Tagesfragen zur Erörterung
ſtehen, die das wirtſchaftliche und ökonomiſche
Wohlergehen des Kreiſes und der Stadt
Merſeburg angehen, ſo läßt ſich das Kreis
blatt darin von keinem anderen Blatt der
Umgegend überholen. Auch ſonſt bringt es
alles Wiſſenswerte aus Stadt und Land in
gedrängter Kürze.

Abonnements und Jnſertionspreis bleiben
unverändert.

Verlag und Redaktion des Kreisblatts.

Polizei- Verordnung
über die äußere Heilighaltung der Sonn und Feier-

tage vom 27. Oktober 1905.
Auf Grund des t 137 des Geſetzes über die all-

gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883
(Geſetz Samml. S. 195) und der Allerhöchſten
Kabinettsordre vom 7. Februar 1837 (Geſetz-Samml.
S. 19) ſowie der 88 6, 12 und 15 des Geſetzes
über die Polizei Verwaltung vom 11. März 1850
(Geſetz-Samml. S. 265) wird mit Zuſtimmung des
Provinzialrates für den Umfang der Provinz Sachſen
verordnet, was folgt:

8 1. An den Sonntagen und den in der Provinz
Sachſen beſtehenden und geſetzlichen Feiertagen,
nämlich: dem erſten und zweiten Weihnachtsfeier-
tage. dem Neujahrstage, dem Karfreitage, dem Oſter-
montage, dem Himmelfahrtstage, dem Pfingſtmontage
und dem Buß und Bettage ſind alle öffentlich »be-
merkbaren Arbeiten ſowie alle geräuſchvollen Ar-
beiten in den Häuſern und Betriebsſtätten verboten.

Zu den hiernach verbotenen Arbeiten gehören
insbeſondere
a)' die gewöhnlichen Arbeiten der Feldbeſtellung

Saat und Ernte, des Einfahrens, Ausdreſchens,
Düngerfahrens, ſowie alle Erd-, Kultur- und
ſonſtigen Arbeiten in Feldern, Gärten, Wein-

Schloß Brunneck.
Roman von Clariſſa Lohde.

(64. Fortſetzung.)
„Das Bild wiederholte er mechaniſch,

dann verſuchte er zu lächeln. „Ja wohl, ich
habe es vergeſſen. Es ſoll natürlich in den
großen Ahnenſaal, wo alle Bilder hängen.“

„Durchlaucht ſprachen davon, es in Dero
Arbeitszimmer aufhängem zu laſſen.“

„Nein, in den Ahnenſaal,“ herrſchte der
Fürſt den Haushofmeiſter an. „Sie wiſſen,
ich liebe keine Einreden.“

Dabei warf der Fürſt dem alten Manne
einen ſo finſteren Blick zu, daß dieſer zuſammen
fahrend, ſich ſchnell entfernte.

„Mein Gott,“ ſagte der Haushofmeiſter
zur Wirtſchafterin, „da iſt etwas nicht in
Ordnung. Sie hätten nur das Geſicht von
Durchlaucht ſehen ſollen, als ich von dem
Bilde der Fürſtin ſprach, es war ſo bleich
und drohend wie das des Racheengels auf
dem Altarbilde in unſerer Kirche, den der
Herr auf die Erde geſandt hat, die Aufer
ſtandenen zu richten.“

Die Wirtſchafterin nickte mit wichtiger
Miene.

„Es iſt ſchon lange nicht in Ordnung mit
unſerer Herrſchaft,“ meinte ſie „und ſeitdem
der Maler hier war, iſt es ganz aus. Jch
glaube, unſer Herr iſt eiferſüchtig.“

„Das verhüte der Himmel rief der alte
„Unſer durchlauch-

n Fürſt und eiferſüchtig auf ſo einen
aler ohne Namen und Stand?“
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bergen, Wieſen, Forſten und Anpflanzungen
(vergl. jedoch 88 2 und 3),

b) die öffentlich bemerkbaren Handwerksarbeiten
außerhalb der Werkſtätte und ſolche Hand werks-
arbeiten innerhalb der Werkſtätte, welche, wie
die der Klempner, Schmiede, Böttcher, Stell
macher uſw. mit ſtörendem Geräuſche verbunden
ſind (vergl. jedoch 8 5),

e) die Arbeiten in Fabriken, Bergwerken, Salinen,
Aufbereitungsanſtalten, Brüchen und Gruben,
Hüttenwerken, Mühlen, auf Zimmerplätzen und
anderen Bauhöfen, Werften und Ziegeleien, ſowie
bei Bauten aller Art (vergl. jedoch S 5),

d) der Betrieb der offenen Geſchäftsſtellen des
Handelsgewerbes (vergl. jedoch 88 5 und 6),

e) das Beladen und Entladen von Schiffen, Kähnen,
Flöſſen, Frachtfuhrwerken und Möbelwagen auf
öffentlichen Straßen und Plätzen und wenn es
nicht ohne öffentlich bemerkbares Geräuſch vor
genommen werden kann, auch in geſchloſſenen
Höfen (vergl. jedoch 88 3 und 4),
das mit ſtörendem Geräuſch oder Aufſehen ver
bundene Fortſchaffen von Sachen auf den öffent-
lichen Straßen und Plätzen in geſchloſſenen
Ortſchaften, z. B. das Fahren der Bier uud
Rollwagen, der Wagen mit leeren Fäſſern, Eiſen
ſtangen und dergleichen, der Umzug mit Möbeln
aus einer Wohnung in die andere, ſowie das
Fahren von Vieh, von Bau und Brennmateria-
lien, Futter, Lebensmitteln und Feldfrüchten
(vergl. jedoch 88 2, 3 und 4),
das Treiben von Vieh auf den öffentlichen
Straßen und Plätzen geſchloſſener Ortſchaften
(vergl. jedoch 8 2 Nr. 3 und 5 und 8 3).

8 2. Das Verbot des S 1 findet keine Anwendung:
1. auf Arbeiten, welche in Notfällen, wie bei

Feuers und Waſſersgefahr und dergleichen oder
im öffentlichen Jntereſſe unverzüglich vorgenommen
werden müſſen,

2. auf Arbeiten, welche zur Befriedigung der Be-
dürfniſſe des häuslichen Lebens täglich vorgenommen
werden müſſen,

3. auf Arbeiten, welche in der Landwirtſchaft
und Gärtnerei wie das Futterholen, das Füttern,
das Aus und Eintreiben, ſowie Hüten des Weide-
viehs, das Treiben des Viehs zur Tränke, das Be
gießen von Pflanzen und dergleichen zur Fort-
ſetzung des Betriebes täglich vorgenommen werden
müſſen jedoch müſſen auch dieſe Arbeiten abge-
ſehen von dem Hüten des Weideviehs, welches
während des ganzen Tages zuläſſig iſt, während
der Zeit des Hauptgottesdienſtes (F 15) ruhen,

4. auf das Einernten von friſchem, dem Ver-
derben ausgeſetzten Obſt oder Gemüſe, welches an

„Ach, das verſtehen Sie nicht!“ eiferte die
Wirtſchafterin. „Unſere Fürſtin langweilt
ſich hier, und der Maler iſt ein ſchöner Mann.
Da hat ſie nun alle Tage zum Bilde ge-
ſeſſen, dicht vor ſeinen Augen in all ihrer
Schönheit, und er hat ſie angeſehen und ſie
ihn. Und da mögen ſſie ſich ein bischen in
einander vergafft haben.“

„St! ſt!“ unterbrach ſie der Haushofmeiſter.
„Wahren Sie Jhre Zunge, der Kammerdiener
kommt! Solche Dinge, wie Sie da ſoeben
vorgebracht, dürſen nicht einmal die Wände
hören.“

Jn der Tat trat der Kammerdiener auf
die Redenden zu und fragte nach dem Kutſcher.
Derſelbe ſolle ſich bereit halten. Durchlaucht
beabſichtige nachmittags nach Hohental zu
fahren.

Sophie ſaß in der weinumrankten Veranda,
der kleine Erduin ſpielte zu ihren Füßen,
während die Kinderfrau die tauſend Sächel-
chen, die das Kind bald hier, bald dorthin
warf, geduldig immer wieder aufſammelte
und ihm in die kleinen Händchen gab. Der
Kleine lachte vergnügt auf, kroch zu Sophie
hin, die ihn lächelnd auf ihren Schoß hob.
Jhr Auge ruhte dabei in unendlicher Zärt-
lichkeit auf dem kleinen drolligen Burſchen.
Es war ja ſein Kind, das Kind des Mannes,
für deſſen Glück ſie ſich gern geopfert, für
den ſie mit Freuden ihr Herzblut hingegeben
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hätte, wenn ſie dadurch ſeine Stirn wieder
wolkenfrei, ſeine Augen wieder heiter hätte
machen können.

Jn demſelben Augenblicke öffnete ſich die
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demſelben Tage zum Verkauf geſtellt oder geliefert
werden ſoll, bis einer Stunde vor Beginn des
Hauptgottesdienſtes (8 15),

5. auf Arbeiten, welche in Zier- und Hausgärten
oder von Lohnarbeitern und kleinen Leuten mit
ihren Angehörigen zur Beſtellung oder Abwartung
ihrer Gärten und Felder vormittags außerhalb der
Zae des Hauptgottesdienſtes (8 15) oder in der

eit von nachmittags 3 Uhr an verrichtet werden.
6. auf das Fahren unb Treiben von Vieh zu

den am folgenden Tage ſtattfindenden Viehmärkten.
8 3. Die im 8 1 verbotenen Arbeiten, ſoweit es

ſich nicht um die Beſchäftigung gewerblicher Ar-
beiter handelt, kann die Ortspolizeibehörde für den ein
zelnen Sonn oder Feiertag (S 1) geſtatten, wenn
ſie zur Verhütung eines unverhältnismäßigen
Schadens erforderlich ſind, und die Notwendigkeit
nicht abſichtlich herbeigeführt oder durch Außer-
achtlaſſung der gehörigen Sorg'alt verſchuldet iſt.
Beiſpielsweiſe kann die Erlaubnis erteilt werden,
wenn anhaltend ungünſtige Witterung die recht-
zeitige Vornahme von Erntearbeiten verhindert hat,
oder Naturereigniſſe, wie Hochwaſſer, Niedrigwaſſer,
Froſt und dergleichen den Betrieb der Schiffahrt
oder die Schiffsladung bedrohen.

Die Erlaubnis iſt tunlichſt auf die Zeit außer-
halb des Hauptgottesdienſtes 15) zu beſchränken.

8 4. Nicht berührt werden von dem Verbote des S 1:
1. der Eiſenbahnverkehr, der PerſonenSchiffahrts-

verkehr und das Lohnfuhrweſen für Perſonen und
Reiſegepäck,

2. der durchgehende Frachtſchiffahrts- und Fracht-
fuhrwerksverkehr ſowie der Eilgüterverkehr zu und
von den Bahnhöfen und Dampfſchiffen,

3. der Reichs-Poſt- und Telegraphenverkehr,
4. der durch Privatunternehmer vermittelte Brief-

verkehr zu denſelben Zeiten und in demſelben Um-
fang, wie er bei der Reichs-Poſt ſtattfindet,

5. der Gewerbeberieb derjenigen, welche auf öffent-
lichen Straßen und Plätzen oder in Wirtshäuſern
ihre perſönlichen Dienſte anbieten (Dienſtmänner,
Fremdenführer und dergleichen), ſofern die Verrich-
tungen nicht unter S 1 Nr. a bis g fallen,

6. der Transport von Lebens- und Genußmitteln
ſowie von Eis während der für den Handel mit
dieſen Gegenſtänden freigegebenen Stunden.

8 5. Soweit die Beſchäftigung gewerblicher Ar-
beiter auf Grund der Gewerbeordnung an Sonn-
und Feiertagen zugelaſſen iſt, findet das Verbot
des S 1 auf die Arbeiten in offenen Geſchäftsſtellen
des Handelsgewerbes und auf den Betrieb von
Bergwerken Salinen Aufbereitungs Anſtalten,
Brüchen und Gruben, von Huüttenwerken, Mühlen,
Fabriken und Werkſtätten, von Zimmerplätzen und

Tür des Salons, die Kinderfrau trat ehr-
furchtsvoll zurück.

„Seine Durchlaucht Fürſt Brunneck!“ kün-
digte ſie überraſcht an.

Sophie ſetzte, purpurn erglühend, das Kind
auf den Boden nieder und ging Herbert einige
Schritte entgegen.

„Welch liebe Ueberraſchung.“
Doch plötzlich hielt ſie beſtürzt inne. Wie

bleich ſah Herbert aus erſchreckend bleich!
„Du gutes Herz,“ begrüßte er ſie. „Deine

Liebe und Sorge gehört jedem. Gelt, Erduin?“
Er hob das Kind auf, das mit dem jubeln-

den Ausruf „Papa!“ ſeine Aermchen um den
Hals des Vaters ſchlang.

„Du wirſt die Güte der guten Tante nie
vergeſſen, nie undankbar ſein und mit böſem
ihr lohnen, was ſie Dir gutes getan hat!“

Er legte die Hand unter das Kinn des
Knaben und blickte ihm lange in die lachen-
den blauen Augen.

„Jch hörte ſchon von den Dienern, daß Thea
fortgefahren ſei, vermutlich mit der Tante

„O nein, Mama macht nur ihren täglichen
Spaziergang.“

„Und wo iſt Thea?“
„Sie fuhr nach Goldbrunn ihre Mutter

ſchrieb, ſie ſei leidend und wünſche ſie zu
ſehen.“

„Nach Goldbrunn?“
Sophie trat ängſtlich an Herbert heran, der

klommen aufatmete.
„Du ſiehſt angegriffen aus, Herbert, Du

biſt gewiß krank.“

in einen Stuhl geſunken war und ſchwer be
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anderen Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien,
ſowie bei Bauten aller Art keine Anwendung.

s 6. 1. Das Ausſtellen und Aushängen von
Waren in den Schaufenſtern in und vor den Laden
türen iſt an Sonn und Feiertagen S 1) in der
Zeit des Hauptgottesdienſtes 15) nicht geſtattet.

8 2. Jn dieſer Zeit müſſen die Ladentüren ge-
ſchloſſen und die Schaufenſter geräumt oder ver
hängt werden.

3. Finden Jahr- und Weihnachtsmärkte oder
Meſſen an Sonn und Feſttagen 1) ſtatt, ſo muß
der Marktverkehr während der Zeit des Hauptgottes-
dienſtes und des Nachmittagsgottesdienſtes (8 1)
ruhen. Durch orts polizeiliche Verordnung kann der
Marktverkehr auch für die zwiſchen den Hauptgottes-
dienſt und Nachmittagsgottesdienſt fallende Zeit
verboten werden. Die gleiche Beſtimmung gilt,
wenn auf Schützenfeſten und dergleichen herkömm-
lich ein Marktverkehr ſtattfindet. Jeder ſon
ſtige Marktverkehr iſt an Sonn und Feſttagen (S 1)
während des ganzen Tages unterſagt.

4. Der Gewerbebetrieb im Umherziehen und der
Gewerbebetrieb der im S 42b der Gewerbeordnung
bezeichneten Perſonen iſt an Sonn und Feiertagen
(S 1) allein im Falle des S 55 a Abſatz 2 der Ge-
werbeordnung und auch dann nur außerhalb der
Zeit des Hauptgottesdienſtes 15) ſtatthaft.

8 5. Oeffentliche Verſteigerungen und Verpach-
tungen dürfen an Sonn und Feiertagen (S 1) nicht
abgehalten werden.

8 7. Apothekern iſt der Verkauf von Arzneimit-
teln und Gegenſtänden der Krankenpflege jederzeit
geſtattet.

s 8. Der Betrieb des Schankgewerbes darf an
Sonn und Feiertagen (S 1) bis nach Beendigung
des Hauptgottesdienſtes (S 15) nur inſoweit ſtatt-
finden, als er nicht geräuſchvoll und äußerlich nicht
bemerkbar iſt. Der Betrieb von Branntweinſchänken
iſt an Sonn und Feiertagen bis nach Beendigungdes Hanptgottesdicintes gänzlich nuterſagt.

Während der Sommermonate kann die Orts-
polizeibehörde den Verkehr in Wirtſchaften außer-
halb geſchloſſener Ortſchaften, welche bei Ausflügen
beſucht zu werden pflegen, von dieſer Beſchränkung
entbinden.

8 9. Während der Zeit des Hauptgottesdienſtes
(S 15) iſt die Auszahlung des Lohnes an Arbeiter,
Gehilfen, Lehrlinge, Handwerker und Hausgewerbe-
treibende verboten.

S 10. Oeffentliche Verſammlungen und Aufzüge,
welche nicht gottesdienſtlichen Zwecken dienen, dür-
fen am Bußtage, am Karfreitage und an dem dem
Andenken der Verſtorbenen gewidmeten Jahrestage
überhaupt nicht, an den übrigen Sonn- und Feier-

e

„Nein, nein!“ Er zwang ſich zu lächeln
aber dieſes Lächeln war ſo traurig, ſo

unendlich traurig, daß Sophies Herz weh tat.
Sie winkte der Kinderfrau, mit dem Knaben

in den Garten zu gehen und wandte ſich be
ſorgt an Herbert.

„Sage mir, was Du haſt? Was iſt ſo
erſchreckendes dabei, daß Thea nach Goldbrunn

„O, nichts, Du Gute, Liebe! Jch habe ihr
nur etwas Beſonderes mitzuteilen und werde
ihr gleich nachfahren müſſen“, er ſtotterte und
hielt zögernd inne. Sophie legte ihre Hand
auf ſeinen Arm.

„Du biſt nicht aufrichtig gegen mich, Her
bert. Es ängſtigt Dich etwas! Willſt Du
mir nicht Dein Leid anvertrauen

Sie ſah ihm ſo worm, 'o innig ins Auge.
Unter dieſem Blick löſte ſich zum erſtenmal
das niedergekämpfte, bittere Weh in Herberts
Herzen. Er lehnte den Kopf an Sophiens
Schulter, und aus den geſchloſſenen Lidern
ſtahlen ſich einige heiße Tropfen.

Sie ſagte nichts, ſie ließ ihn ſtumm ge-
währen. Nur wie iröſtend ſtrich ſie ihm leiſe
über das Haar. Oft hatte ſie es getan, als
ſie noch Kinder geweſen.

Vor dem verzweifelten Manne ſtiegen gleich
den Bildern der Fata morgana dieſe Kind
heitserinnerungen auf. Er hatte das Glück,
das ſie ihm einſt geboten, von ſich geſtoßen.
Die ſanfte Hand, das treue Herz, an dem er
jetzt in qualvoller Sorge lehnte, hätten ihm
gehören können.

Fortſetzung folgt.

gefahren iſt
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tagen (J erſt nach Beendigung des Hauptgottes
dienſtes (Z 15) ſtattſinden. Leichenbegängniſſe dür
fen nicht während der Zeit des Hauptgottesdienſtes
ſtattfinden. t

s 11. An Sonn und Feiertagen 1) ſind wäh
rend der Zeit des Hauptgottesdienſtes 15) alle
re engen Schauſtellungen und theatra-
liſchen Vorſtellungen einſchließlich der Proben dazu,
ferner Wettrennen und alle mit Geräuſch verbunde-
nen geſellſchaftlichen Vereinigungen und Vergnü-
re an öffentlichen Orten, namentlich das Kegel-
ſpiel Scheiben und Vogelſchießen, desgleichen alle
die Sonntagsruhe ſtörenden Beluſtigungen in Pri-
vaträumen oder Privatgärten verboten.

Die Drehorgelſpieler, Puppenſpieler, Tierführer,
Seiltänzer und ſonſtigen im g 33b der Gewerbeord
nung bezeichneten Gewerbetreibenden, welche Muſik
aufführungen, Schauſtellungen, theatraliſche Vor
ſtellungen oder ſonſtige Luſtbarkeiten öffentlich dar
bieten, ohne daß ein höheres Intereſſe der Kunſt
oder Wiſſenſchaft dabei obwaltet, dürfen den Betrieb
ihres Gewerbes erſt von drei Uhr nachmittags ab
beginnen.

e Bälle und ähnliche Luſtbarkeiten
in Gaſthäuſern, Schankwirtſchaften und ſonſtigen
Vergnügungslokalen, auch wenn ſie in geſchloſſenen
Geſellſchaften ſtattfinden, dürfen vor drei Uhr nach
mittags nicht anfangen.

S 12. 1. Am Karfreitage und am Bußtage ſind
alle öffentlichen Luſtbarkeiten mit Einſchluß der Ge-
ſangs- und deklamatoriſchen Vorträge, Schauſtellun
gen von Perſonen, theatraliſchen Vorſtellungen und
Wuſikaufführungen verboten. Nur Anfführungen
geiſtlicher Muſik in Kirchen und in Räumen ſolcher
Konzert oder Theaterunternehmungen ſind geſtattet,
deren Zweck es iſt, Darbietungen zu veranſtalten,
bei denen ein höheres Jntereſſe der Kunſt obwaltet.

2. Die Vorſchriften der Ziffer 1 gelten gleich
mäßig für den dem Andenken der Verſtorbenen ge
widmeten Jahrestage, jedoch mit der Maßgabe, daß
an dieſem Tage die Ortspolizeibehörde befugt iſt,
bei den Theatern im eigentlichen Sinne die Auffüh
rung ernſter Theaterſtücke nach 6 Uhr abends zu
geſtatten.

3. Während der Karwoche und an jedem erſten
Tage der drei großen Feſte (Weihnachten, Oſtern,
Pfingſten) find verboten: öffentliche Tanzluſtbar-
keiten und Bälle, Schauſtellungen und Muſikauffüh-
rungen in Singſpielhallen (Tingeltangeln).

4. An den Vorabenden des Weihnachts und
Pfingſtfeſtes, des Bußtages und des dem Andenken
der Verſtorbeuen gewidmeten Jahrestage ſind öffent
liche Tanzluſtbarkeiten und Bälle verboten.

5. An Sonnabenden müſſen öffentliche Tanz-
muſiken, Bälle und ähnliche Luſtbarkeiten ſpäteſiensnachts i Uhr geſchloſſen werden. Dieſe Beſtimmung
kann im einzelnen Falle durch die Ortspolizeibehörde
auch auf ſolche private Tanzmuſiken, Bälle und ähn
liche Luſtbarkeiten für anwendbar erklärt werden,
welche in Gaſthäuſern, Schankwirtſchaften und ſon
ſtigen Vergnügungslokalen veranſtaltet werden und
nach der Art ihrer Veranſtaltung oder ſonſt geeig
net ſind, die äußere Heilighaltung der Sonn und
Feiertage zu beeinträchtigen.

Ausnahmen von der Vorſchrift des erſten Satzes
können bei beſonderen Anläfſen, wie Geburtstag
Seiner Majeſtät des Königs, Sedanfeier, Erntefeſt,
Fabrikbälle uſw. durch die Ortspolizeibehörde ge
ſtattet werden.

8 13. Hetz- und Treibjagden ſowie die von mehr
als drei Perſonen unternommenen Geſellſchaftsjag-
den ſind an Sonn und Feiertagen unbedingt, ſon-
ſtiges Jagen iſt während der Zeit des Hauptgottes-
dienſtes 15) unterſagt.s 14. Der Hrtspoligeibehörde liegt es ob, die

Gottesdienſte, auch diejenigen, welche an anderen
chriſtlichen Feiertagen, als den im 8 1 bezeichneten,
und welche ſonſt aus beſonderen Anläſſen (Kirch
weih, Miſſions uſw. Feſten ſtattfinden, gegen ört-
liche Störungen zu ſchützen. Werden die Störungen
durch einen der Aufſicht der Bergbehörden unter-
ſtellten Betrieb verurſacht, ſo hat die Ortspolizeibe-
hörde ihre Anordnungen im Einvernehmen mit der
zuſtändigen Bergbehörde zu treffen.

S 15. Unter der Zeit des Hauptgottesdienſtes im
Sinne dieſer Verordnung wird diejenige Zeit ver
ſtanden, welche auf Grund des S 105b Abſatz 2 der
Gewerbeordnung von der Polizeibehörde als die
e gen Gottesdienſt bedingte Arbeitspauſe feſtge-
etzt iſt.

Wo an Sonn und Feiertagen neben dem Haupt
ottesdienſt, Nachmittagsgottesdienſt ſtattfindet, grei-en für dieſe die Beſtimmungen der 8 2 Nr. 3, 8 3

Abſ. 2, S 6 Abſ. 4, 88 9, 10, 11 Abſ. 1 und S 13
derart Platz, daß Alles, was dort für die Zeit des

auptgottesdienſtes verboten iſt, auch wäurend der
eit des Nachmittagsgottesdienſtes inſoweit unter

bleiben muß, als dieſe nicht über 3 Uhr Nachmit-
tags hinausreicht. Welche Zeit hiernach als die Zeit
des Nachmittagsgottesdienſtes zu betrachten iſt, hat
die Ortspolizeibehörde bekannt zu machen.

g 16. Zuwiderhandlungen gegen dieſe Polizei
Verordnung unterl'iegen, ſofern nicht nach den be-
ſtehenden Strafvorſchriften eine härtere Strafe ver-
wirkt iſt, einer Geldſtrafe bis zu 60 Mark, im Un
vermögensfalle einer entſprechenden Haftſtrafe (J 366
Ziffer l des Reichsſtrafgeſetzbuchs.)

8 17. Hinſichtlich der Beſchränkungen, denen die
Ausübung der Fiſcherei im Intereſſe der äußeren
Heilighaltung der Sonn- und Feiertage unterliegt,
verbleibt es bei den Beſtimmungen der provinziellen
Ausführungsverordnungen zum Fiſchereigeſetz und
der auf Grund derſelben von den Regierungspräſi-
denten getroffenen Anordnungen.

S 18. Dieſe Verordnung tritt am 1. Januar 1906
in Kraft. Mit dieſem Zeitpunkte werden die Poli-
zei- Verordnungen vom 23. April 1896 und vom
18. Oktober 1900 (Amtsblatt für den Regierungsbe-
irk Magdeburg 1896 S. 184, 1900 S. 503, für den
egierungsbezirk Merſeburg 1896 S. 154, 1900 S.

379 und für den Regierungsbezirk Erfurt 1896 S.
97, 1900 S. 214) aufgehoben.

Miagdeburg, den 27. Oktober 1905.
Der Ober- Präſident der Provinz Sachſen.

von Boetticher.
Vorſtehende Polizei Verordnung bringe ich auf

Anordnung des Herrn Regierungs Präſidenten mit
dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis, daß die
Abänderungen gegen die früheren Beſtimmungen
dir fetteren Druck hervorgehoben ſind.

erſeburg, den 14. Dezember 1905.
Der Königliche Landrat.

Graf d' Haußonville.

Bekanntmachung.
telle desJm Kreiſe Merſeburg iſt an

verſtorbenen Rittergutsbeſitzers Hugo Burk-
hardt sen. der bisherige Stellvertreter des
Standesbeamten, Amtsvorſteher Hugo Burk-
hardt zu Röcken zum Standesbeamten und
an ſeiner Stelle der Gemeindevorſteher Laux
zu Röcken zum Stellvertreter des Standes-
beamten für den Standes amtsbezirk Röcken

beſtellt worden.
Magdeburg, den 13. Dezember 1905.

Der Oberpräſident der Provinz Sachſen.
Jn Vertretung: Dalen.

Bekanntmachung.
Unter dem Schweinebeſtand des Mühlen

pächters Guſtav Fiſcher in Wallendorf iſt
die Schweineſeuche erloſchen. (2671

Wallendorf, den 27. Dezember 1905.
Der ſtellv. Amtsvorſteher.

Zur Lage in Rußland.
Merſeburg, 28. Dezbr.

Die geſtrige Berliner Börſt iſt in ihrer
Tendenz feſter geweſen, als jemals in den letzten
Wochen, das Vertrauen, daß es ſchließlich ge
lingen werde, in Rußland wieder geordnete
Zuſtände herbeizuführen, ſcheint allmählich
zurück zu kehren. Jn Petersburg iſt der
jüngſte Generalſtreik überhaupt mißlungen,
und in Moskau iſt der Aufſtand mit Gewalt
niedergeſchlagen worden Dort, in der alten

KremlStadt, hat der Bürgerkrieg während
der letzten Tage furchtbar gewütet, Tauſende
von Leichen bedeckten die Wahlſtatt, beſonders
war es die Artillerie, welche wirkſam eingriff
und die fanatiſierten Revolutionäre immer
wieder aus den Barrikaden, die gürtelartig
in der Stadt errichtet waren, vertrieb. Auch
ſonſt ſind im Lande die Truppen ſiegreich
geblieben, und ſo ſind die Ausſichten auf
Wiederherſtellung geordneter Zuſtände beſſer
geworden.

Es liegen bis zur Stunde folgende Mel-
dungen vor:

Petersburg, 26. Dezbr. Die Nach-
richten aus Moskau üler die Straßen-
ſchlachten der letzten Tage lauten ſchrecklich.
Es ſollen dort gegen 10,000 Tote und Ver-
wundete gezählt worden ſein. Der Kampf
dauert noch fort, insbeſondere auf den Bahn
höfen und den Prochorowſchen Fabriken, wo
3000 bewaffnete Arbeiter mit dem Militär,
das ſie entwaffnen wollte, ins Gefecht kamen.
Den ganzen Tag wurde dort gekämpft, wobei
es viele Tote und Verwundete gab. Die Re-
volutionäre beſchoſſen dann das Gefängnis,
worauf dann die Militärwache antwortete.
Die Revolutionäre bauen ununterbrochen
Barrikaden, die die Artillerie niederſchießt.
Das Militär hält zur Regierung; die nicht
eidestreuen Soldaten ſind in den Kaſernen
eingeſchloſſen worden. Während der Nacht
auf Montag wurden neue Barrikaden erbaut.
Die Anführer beabſichtigen, um das Zentrum
der Stadt einen Ring von Barrikaden zu
bauen, um Zeit zu gewinnen in der Hoffnung,
daß das Militär ſich ihnen ſchließlich doch
anſchließen werde. Die Artillerie zerſtörte
durch Granaten die Barrikaden, während die
Feuerwehr die Holzhinderniſſe anzündete.
Während eines Meetings mit 10,000 Teil-
nehmern hieß es, daß auch Soldaten an
weſend ſeien. Es wurde vorgeſchlagen, ihnen
dafür eine Ovation zu bereiten dabei ver
breitete ſich infolge eines Mißverſtändniſſes
das Gerücht, Militär ſei im Anzuge, und nun
entſtand eine furchtbare Panik. Alles rannte
davon, wobei vie'e erdrückt und verwundet
wurden. Während des Meetings war be-
ſchloſſen worden, den Generalgouverneur von
Moskau, Admiral Dubaſſow, und den
Stadthauptmann Baron Medem zu arretieren.

Petersburg (über Eydtkuhnen), 26. Dez.
Dank der unglückſeligen Jdee eines bewaffne-
ten Aufſtandes fließt in den Straßen Mos-
kaus ſeit drei Tagen und drei Nächten das
Blut der irregeführten revolutionären Maſſe.
Die Führer waren vollkommen überzeugt,
daß das Militär im entſcheidenden Moment
auf die Seite der Revolutionäre übergehen
werde, eine Auffaſſung, die übrigens auch
in Petersburger revolutionären Kreiſen ge
teilt wurde! Erſt im letzten Moment kam
man hier zur Einſicht, daß das Militär treu
bleiben würde, ungeachtet der von der revo
litionären Preſſe verbreiteten täglichen Nach
richten, daß die Regierung nicht mehr auf
die Treue des Militärs bauen könne. Frei-
lich kamen verſchiedene Fälle vor, wo ökono
miſche Forderungen einzelner Truppenteile
in unerlaubten Verſammlungen in den
Kaſernen vorgebracht und Ausſchreitungen
begangen wurden, doch dem Kommando
wurde während des Dienſtes noch immer
Folge geleiſtet. Die Zahl der in Moskau

freien.

Umgekommenen beträgt ungefähr 2000, ver-
wundet wurde wohl die dreifache Anzahl.
Koſaken wie Dragoner, die während der ganzen
Woche nicht aus dem Sattel kamen,
waren derart gereizt, daß ſie oft unnötig von
der Waffe Gebrauch machten. Die Verband
plätze waren ununterbrochen mit Verwunde
ten überfüllt. Kanonen traten hauptſächlich
in Aktion, um die Barrikaden, hinter denen
die Revolutionäre verborgen ſaßen, zu zer-
ſtören. Jn vielen Fällen gaben die Revolu
tionäre ihre Revolver freiwillig dem Militär
ab, da verbreitet worden war, daß, im Falle
es zu bewaffneten Zuſammenſtößen komme,
die Soldaten auf ſeiten der Revolutionäre
ſtehen würden. Als die Aufſtändiſchen von
zwei Seiten herandrängten, um ſich des Bahn
hofs zu bemächtigen, wurden ſie durch
Maſchinengewehre in die Flucht geſchlagen.
Blutige Kämpfe fanden ferner ſtatt auf dem
Kucharewski-Platz, auf der Gartenſtraße,
auf der Strjetenki- und Petronskiſtraße.
Allen Privatabonnenten wurde die Benutzung
des Moskauer Telephonnetzes unterſagt. Die
Stadt gleicht vollkommen einem Kriegslager;
der telegraphiſche Verkehr mit dem übrigen
Rußland iſt unterbrochen. Nach Petersburg
gelangen nur telephoniſche Nachrichten.

London, 27. Dezbr. Ueber Petersburg
wird telegraphiert: Der Kampf der Revo-
lutionäre in Moskau dauert mit unver-
minderter Energie fort. Außer Koſaken und
Polizei wurde heute auch Jnfanterie gegen
ſie verwendet. Sie beſtehen aus etwa 60,000
Studenten, Arbeitern, Handwerkern und Be
ſchäftigungsloſen und beſitzen ſechs Maſchinen
geſchütze der neueſten Konſtruktion. Sie
kämpften in drei Abteilungen, und die Frauen
zeichnen ſich durch beſondere Kühnheit aus.
Heut ſind die Verluſte außerordentlich ſchwer.
Zwiſchen Petersburg und Moskau ſoll eine
Funkentelegraphie eingerichtet werden. Die
Regierung hofft, den Aufſtand in drei Tagen
zu unterdrücken. Die geſamte Ural- Bahn iſt
in den Händen der Aufſtändiſchen.

Petersburg, 27. Dezember. Nach tele
graphiſcher Meldung des Generalgouverneurs
von Moskau herrſcht in der Stadt voll
ſtändige Ruhe. Die Revolutionäre, welche
ſchwer gelitten, ſind teilweiſe getötet, ver
wundet oder gefangen genommen worden.
Die Zahl der Toten iſt noch nicht
ziffernmäßig feſtgeſtellt, iſt jedoch ſehr groß.
Man ſpricht von tauſenden von Toten und
Verwundeten. Die Hoſpitäler ſind ganz ge
füllt, auch in Privatwohnungen ſind viele
Verwundete. Die Aufſtändiſchen griffen auch
das Hauptgefängnis in Moskau an und
machten den Verſuch, die Gefangenen zu be

Zweihundert Gefängniswärter ver-
teidigten das Gefängnis und kämpften mit
großem Mut gegen die Revolutionäre.
Schließlich wurde der Angriff der Revolutionäre
zurückgeſchlagen. Die Revolutionäre erlitten
dabei große Verluſte. Das Syſinſche Haus
wurde von den Truppen in Brand geſchoſſen,
wobei 60 Perſonen in den Flammen um
kamen. Aus allen Teilen Mittelrußlands,
Wolhyniens, Polens und Beſſarabiens lauten
die Berichte der Generalgouverneure und
Gouoerneure ebenfalls äußerſt zuverſichtlih,
ſo daß man annehmen kann, daß ſchon in
den nächſten Tagen der Eintritt geord-
neter Zuſtände zu konſtatieren ſein wird.
Die freiwerdenden Truppen werden nunmehr
unverzüglich nach Eſthland, Littauen
und Kurland geſandt werden, um auch dort
in energiſcher Weiſe die Ruhe wieder herzu
ſtellen. Unter dem Befehl des Fürſten
Orlow ſind jetzt ſchon Truppen zur
Wiederherſtellung der Ruhe in die balttſchen
Provinzen entſandt worden.

Königsberg, 27. Dezbr. Die letzten
durch Augenzeugen aus Riga nach Königs-
berg überbrachten Nachrichten lauten weniger
ungünſtig. Eine unmittelbare Gefahr für
die dortigen Deutſchen ſcheint zur Zeit nicht
zu beſtehen. Ueber Eydtkuhnen wird unter
Berufung auf dort durchgereiſte Geſchäftsleute
aus Riga gemeldet, daß die Lage in der Stadt
ſelbſt nicht ſehr bedrohlich ſei. Es herrſche
Ruhe, die Straßen zeigten ihr gewöhnliches
Ausſehen, die Leute gingen ihren Geſchäften
nach. Dagegen dauerten in den Vorſtädten
und in der Umgebung Rigas Unruhen und
Mordtaten fort. Man glaube vielfach, daß
das Erſcheinen fremder Kriegsſchiffe den Aus
ländern eher ſchaden als nützen würde, da
einerſeits dadurch die Jnſurgenten gegen
die Fremden gereizt werden könnten, und es
andererſeits fraglich ſei, wie die Schiffe in
der Dünamündung bis zur Stadt Riga und
den bedrohten Punken der Umgebung vorzu
dringen vermöchten.

Breslau, 27. Dezbr. Nach einer aus
Riga hier eingetroffenen Privatmeldung ſpot-
ten die Berichte über die Bauernaufſtände

jeder Beſchreibung. 124 Güter mit ſämt

l

lichem Jnventar und Gebäuden ſind tota
vernichtet. Wer von den Beſitzern, Ver
waltern und ſonſtigen Beamten nicht in
wilder Flucht Riga, Libau oder Windau
erreicht, wird niedergemacht. Ein wreichs-
deutſcher Förſter will nach Berlin, um
eine Audienz bei dem Kaiſer nachzuſuchen.
Der „Bresl. Ztg.“ zufolge lebt der Eiſen
bahnerausſtand in Ruſſiſch-Polen wieder
auf. Die Jwangorod-Dombrowaer Bahn hat
heute den Betrieb eingeſtellt, die Warſchau-
Wiener Bahn und die Strecke Lodz-Kaliſch
feiert morgen.

Windau, 26. Dezbr. Eine Privatnach-
richt der „Frankfurter Zeitung“ meldet, daß
in dieſem Oſtſeehafen ein deutſcher Paſſagier-
dampfer von Aufſtändiſchen gezwungen worden
iſt, flüchtige Paſſagiere wieder auszuſchiffen,
und daß man ihn durch Drohungen verhindert
hat, die Reiſe nach Riga fortzuſetzen. Zugleich
wird gemeldet, daß die nach Rußland diri-
gierten Hamburger Dampfer von Ausſtändigen
bedroht und beſchoſſen worden ſeien. Wenn
ſich dieſe Nachrichten beſtätigen ſollten, ſo
würde dadurch die Frage, ob nicht zum Schutze
Kriegsſchiffe abzuſenden wären, noch näher
rücken. Eine ſchnelle Verſtändigung unter
den Großmächten würde ſich erforderlichenfalls
empfehlen. In Riga ſind zur Zeit ungefähr
300 fran,öſiſche Gouvernanten, die an den
Schutz des deutſchen Konſuls appellieren.

Petersburg, 27. Dezember. Durch
kaiſerlichen Ukas wird das Wahlrecht
zur Reichsduma folgenden Kategorien
gewährt: 1) Beſitzern von Jmmobilien, die
der Beſteuerung unterworfen ſind, ſofern ſie
mindeſtens ein Jahr im Beſitze derſelben ſind;
2) Eigentümern von induſtriellen Unter-
nehmungen, die der Beſteuerung unterliegen
3) den Perſonen, die Wohnungsſteuer be
zahlen; 4) den Perſonen, die Gewerbeſteuer
bezahlen; 5) den Perſonen, die eine Wohnung
auf eigenen Namen haben; 6) den Perſonen,
die Gehalt vom Staat, den Semſtwos, den
Gemeindebehörden oder den Eiſenbahnen be-
ziehen. Dieſe Perſonen haben auch das Recht,
an den Konferenzen der ſtädtiſchen Wähler
teilzunehmen. Arbeiter von Fabriken, deren
Geſamtarbeiterzahl nicht weniger als 50
beträgt, haben das Recht, Beauftragte in die
Wahlverſammlungen zu entſenden, und zwar
entſenden die Arbeiter von Fabriken, die
mindeſtens 50 und bis 1000 Arbeiter be-
ſchäftigen, einen Beauftragten, und die Ar
beiter von Fabriken, die über 1000 Arbeiter
beſchäftigen, einen Beauftragten auf je 1000
Arbeiter. Die eigentlichen Wähler werden
von dieſem Beauftragten gewählt. Die erſte
Sitzung der Duma kann eröffnet werden,
nachdem der Senat eine Liſte veröffentlicht
haben wird, die mindeſtens die Hälfte der
Geſamtzahl der Mitglieder der Duma enthält.
Der Kaiſer ordnete die Beſchleunigung
der Wahlen an, ſowie daß der Miniſter
des Jnnern Maßnahmen ergreife, damit ſich
die Duma ſo raſch wie möglich ver-
ſammeln könne, und daß derſelbe Sonder-
inſtruktionen für die Ergänzungswahlliſte be-
kannt gebe.

Holitiſche Aeberſicht.
Deutſches Reich.

Berlin, 27. Dezember. (Hofnachrichten.)
Se. Maj. der Kaiſer hörte heute vormittag
den Vortrag des Geh. Rats Dr. v. Lucanus.

Offiziös wird geſchrieben: „Wenn jetzt
der Verſuch unternommen wird, eine Aktion
der größeren Städte Preußens gegen die auf
ſie bezüglichen Beſtimmungen des Schulunter-
haltungsgeſetzes in Szene zu S ſo kann
es dahin geſtellt bleiben, ob die Erfahrungen,
die mit ſolchen ſtädtiſchen Sonderaktionen in
früherer und neuerer Zeit gemacht ſind, be-
ſonders dafür ſprechen. Der vollſtändige
Mißerfolg des Vorgehens des Deutſchen
Städtetages in Sachen der Fleiſchteuerung
gibt nach dieſer Richtung hin jedenfalls zu
denken. Soviel aber iſt ſicher, daß das
preußiſche Verfaſſungsrecht keine Unterlage
für Sonderbeſtrebungen der großen und
größeren Städte bietet; denn die Sätze der
Verfaſſung über das Verhältnis der Gemeinde
zur Schule machen keinerlei Unterſchiede
zwiſchen den verſchiedenen Arten von bürger
lichen Gemeinden, gewähren vielmehr allen
dieſelben Rechte und dieſelben Pflichten.
Einen Anſpruch auf beſondere Berückſichtigung
ihrer Wünſche können daher die großen und
größeren Städte aus den Leitſätzen der preu
ßiſchen Verfaſſung nicht herleiten. Was dieſe
ſelbſt aber anlangt, ſo ſtehen ſie im engen
Zuſammenhange miteinander, und es iſt nicht
angängig, ſich mit Nachdruck auf den Ver
faſſungsfatz zu berufen, wonach den Gemein-

heiten der Schule zuſteht, dagegen denjenigen
Satz der Verfaſſung zu umzehen, in dem dem

die Verwaltung der äußeren Angelegen-
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Merſeburger Kreisblatt nebſt „Jlluſtr. Sonntagsblatt“ Freitag, den 29. Dezember.
Staate ausdrücklich das Recht zugeſprochen
wird, die Lehrer anzuſtellen, während den
Gemeinden nur eine Mitwirkung eingeräumt
wird. Endlich wird man bei Beurteilung
der Frage der Stellung des Staates zu den
ſtädtiſchen Schulen und ihrem Perſonal auch
nicht außer Acht laſſen dürfen, daß, ſoweit
die Verfaſſung keine ausdrücklichen Beſtim
mungen trifft, der Satz des preußiſchen öffen
lichen Rechts Platz greift, wonach die Schu
eine Veranſtaltung des iſt und dem
Staate die Aufſicht über die Schule allein
und unbeſchränkt zuſteht. Aus dieſer Rechts
lage folgt, daß, da die Verfaſſung über d'e
Ordnung der inneren Angelegenheiten der
Schule Beſtimmungen nicht enthält, hier das
Aufſichtsrecht des Staates in vollem Umfange
Platz greift und daß davon auch naturgemäß
betreffs der großen und größeren Städte eine
Ausnahme nicht beſteht. Gegenüber dieſer
klaren und einfachen Rechtslage kann man
mit Schlagworten, wie ſie jetzt vielfach ge
braucht werden, hie und da agitatoriſche Er
folge erzielen, aber auf Wirkungen bei den
er e re Faktoren Preußens wird man
icher nicht rechnen dürfen.“

Nach der ſoeben im Königlichen
Sta iſtiſchen Landesamte abgeſchloſſenen
preußiſchen Einkommenſteuer Statiſtik
betrug im Jahre 1905 die Geſamtzahl der
Beſteuerten 4393219 (1904: 4133 539), deren
ſteuerpflichtiges Reineinkommen 10020820 372
Mk. (1904: 9 470 698 573), die Einkommen-
ſteuer 201 768 897 Mk. (1904: 191 230 947).
Die Zahl der phyſiſchen Einkommenſteuer Be
ſteuerten mit Einkommen von über 3000 Mk.
betrug 501 437, deren Einkommen 4 459,3
Millionen, deren Steuer 131,2 Millionen
Mark, die Zahl der Beſteue ten mit einem
Einkommen von 900 bis 3000 Mk. betrug
3 889 171, ihr Einkommen 5209,3 Millionen,
ihre Steuer 56,8 Millionen Mark. Nicht-
phyſiſche Beſteuerte waren 2611 mit ſteuer-
pflichtigem Einkommen von 352 212 877 Mk.
und einer Steuer von 13 732 817 Mk. vor
handen.

W

Spanien.
Madrid, 27. Dez. Die „Agence Havas“

meldet: Die Regierung wird ſich ohne Verzug
mit den fremden Botſchaftern ins Einver-
nehmen ſetzen, um endgültig den Zeitpunkt
für den Beginn der Marokkokon-
feren z feſtzuſetzen, die beſtimmt in Alge-
ciras ſtattfinden wird.

Oſt-Afrika.
Berlin, 27. Dezbr. Der Kommandant

des Kreuzers „Thetis“ meldet Leutnant
Dollmann hatte am 8. Dezember nach
zwölfſtündigem Nachtmarſche bei Mtinde ein
Gefecht. Der Gegner hatte 14 Tote. Am
15. Dezember hatte er bei Kidenduri ein Ge
fecht. Der Gegner hatte 51 Tote. Die
„Thetis“ geht für acht Tage nach Tanga,
Pangani und Saadani. Der Geſundheitszu-
ſtand iſt befriedigend.

Cokales.
Merſebuxrg, 28. Dezember.

Der neue Güterbahnhof wird mit
dem neuen Jahre, d. i. am 2. Januar 1906,
morgens um 7 Uhr, in Benutzung genommen,
der bisher in Gebrauch geweſene Güterbahn-
hof hört mit übermorgen, Sonnabend, abends
um 7 Uhr, als ſolcher zu exiſtieren auf. Die
Abfertigung der Eilgüter, ſowie der lebenden
Tiere verbleibt bei der Abfertigungsſtelle im
Bahnhofsgebäude. (Vergl. die Bekanntmachung
der Kgl. Eiſenbahn Jnſpektion in der vor
liegenden Nummer.)

*Neujahrsverkehr. Jm Oberpoſtdirektions-
bezirke Halle, der ſich räumlich mit dem Re
gierungsbezirke Merſeburg deckt, wird am
Sonntage den 31. Dezember der Dienſt an
den Poſtſchaltern wie an Werktagen, am
1. Januar aber wie an Sonntagen abgehalten.
Am 1. Januar werden ſämtliche Landorte,
alſo auch ſolche, die ſonſt keine Sonntagsbe-
ſtellung haben, von den Landbriefträgern be
gangen. Auch werden an dieſem Tage Pakete
nach Landorten abgetragen.

Gewerbliches. Mit dem 1. Januar
1906 werden die Vorſchriften für Betriebe,
in denen Maler-, Anſtreicher, Tüncher, Weiß
binder- und Lakiererarbeiten ausgeführt
werden, ſowie die Vorſchriften betreffend die
Einrichtung und den Betrieb der Bleihütten,
in Kraft treten. Soweit zur Durchführung
einzelner der letzteren Vorſchriften bauliche
Veränd rungen erforderlich ſind, können hierzu
von der höheren Verwaltungsbehörde Friſten
bis höchſtens zum 1. Januar 1908 gewähret
werden. Beide Vorſchriften ſind übrigens
gleich nach Eröffnung der diesmaligen Tagung
dem Reichstage von der Regierung zur
Kenntnisnahme vorgelegt worden.

J. 1905:
ſtehen mehr als je die ruſſiſchen Werte

Rufſſiſche Staatspapiere. Die Frage,
ob es geraten ſei, Gelder in ruſſiſcher Staats
rente anzulegen, bezw. ſich des Beſitzes ſolcher
Papiere zu entäußern, hat in den letzten
Monaten die Bank- und Börſenkreiſe viel
fach beſchäftigt, und die Meinung von Fach-
leuten ging vielfach dahin, daß es übereilt
ſei, dieſe Papiere um jeden Preis loszuſchlagen,
da ja die fälligen Zinſen bisher immer
pünktlich bezahlt worden ſeien und damit
zu rechnen ſei, daß auch in Zukunft, trotz
aller Wirrniſſe, die Zahlung derſelben er
folgen werde. Das „Leipz. Tgbl.“ ſagt u. a.
in einer Betrachtung über den Geldmarkt i.

„Von den ausländiſchen Renten

im Vordergrund des Jntereſſes, und alle Be
ſitzer ſind mit der für ſie ſchmerzlichen Frage
beſchäftigt, ob ſie weiter zuwarten oder ihren
Beſitz mit erormem Schaden losſchlagen ſollen
Dieſe Frage iſt ungemein ſchwierig zu beant
worten. Die ruſſiſchen Renten haben am
22. Dezember einen neuen Tiefſtand erreicht;
die 4proz. aus dem Jahre 1880 notierte
76,40, das iſt um 21,30 Proz. niedriger als
am 2. Januar 1904. Jm gleichen Zeitraum
ging die Rente von 1902 von 98,90 bis
77,60 zurück. Trotzdem kann man die Kurſe
nicht billig nennen, da nach den bisherigen
Erfahrungen ſich nicht vorausſagen läßt, ob
ſie nicht noch weiter zurückgehen werden.
Zweifellos iſt, daß der ruſſiſche Staatshaus
halt das laufende Jahr mit einem enormen
Defizit abſchließen wird. Die Minderein
nahmen aus den Zöllen, die ungünſtige
Ernte, der außerordentliche Rückgang der
Transporteinnahmen infolge des Eiſenbahner-
ſtreiks, die auf weiten Landſtrichen beinahe
vollkommene Stilllegung des Wirtſchaftslebens
infolge der Unruhen haben in gleichem Maße
dazu beigetragen, und es wird in der poli-
tiſchen Situation Rußlands bald eine ent-
ſcheidende Wendung zum Beſſern eintreten
müſſen, damit die Beunruhigung nicht noch
weitere Kreiſe der Beſitzer ruſſiſcher Papiere
ergreife.“

Provinz und Umgegend.
Halle, 27. Dezbr. Jm nahen Spicken-

dorf betrat die Tochter des Einwohners
Roche die morſche Eisdecke eines Teiches,
brach ein und ertrank.

Schafſtädt, 21. Dezember. Am ver-
gangenen Freitag abend fand in der hieſigen
Schule eine Weihnachtsbeſcherung
für bedürftige Schulkinder ſtatt. Die Feier
beſtand in Geſängen und Vorträgen und
ſchloß mit einer Anſprache des Schulleiters,
Herrn Rektor Schnur. Durch die Güte
mildtätiger Menſchen konnten 48 Kinder
reichlich mit Geſchenken bedacht werden.

Dürrenberg, 26. Dezbr. Eine ſeltene
Weihnachtsfreude wurde dem Lehrer em.
Müller in Keuſchberg zuteil, indem
ihm von Sr. Hoh. dem Herzog Friedrich von
Anhalt in Anerkennung ſeiner langjährigen
erſprießlichen Tätigkeit als Schriftführer des
„Bienen wirtſchaftlichen Hauptvereins der
Provinz Sachſen, der Thüringer Staaten und
des Herzogtums Anhalt“ die goldene Ver-
dienſtmedaille des Herzoglich Anhaltiſchen
Hausordens Albrechts des Bären verliehen
wurde.

Röglitz, 27. Dezbr. Die Scharlach-
epidemte graſſiert jetzt im nahen Canena
in einer geradezu bedenklichen Weiſe, ſodaß
in einzelnen Familien 3 und 4 Kinder krank
liegen. Leider verläuft die Epidemie nicht
immer gutartig, indem bereits 3 Todesfälle
zu beklagen ſind. Darunter befand ſich auch
ein 13 jähriges Mädchen, deſſen Eltern und
ſämtliche Geſchwiſter von der Seuche be-
fallen waren. Alle Vorſichtsmaßregeln ſind
getroffen, der Krankheit Einhalt zu tun. (M. C.)

Räpitz, 26. Dezbr. Der Deutſche
Flottenverein, Ortsgruppe Lützen, ver-
anſtaltete am 1. Weihnachtsfeiertage im
hieſigen Gaſthauſe eine theatraliſche Abend-
unterhaltung. Schon lange vor Beginn
ſtrömten von allen Seiten die Zuſchauer her
bei, um ſich in dem feſtlich geſchmückten
Saale der Witwe Plötner noch ein gutes
Plätzchen zu ſichern. Gegen 7 Uhr war denn
auch der Saal ſo gefüllt, daß der bekannte
Apfel nicht mehr zur Erde fallen konnte.
Dichtgedrängt, Kopf an Kopf, ſaßen und
ſtanden die erwartungsvollen Zuhörer. Und
ſie wurden in ihren Erwartungen nicht ge
täuſcht. Das ſehr reichhaltige Programm
wies eine Fülle von köſtlichen Sachen auf.
Chorgeſänge wechſelten ab mit Duetts,
Couple's, Theateraufführungen und lebenden
Bildern. Das vorzügliche Spiel aller Mit
wirkenden riß deshalb auch das Publikum zu
rauſchenden Beifallsbezeugungen hin und

wahre Lachſalven erdröhnten. Jn einem bei
fällig aufgenommenen Vortrage legte Herr

Bürgermeiſter Lenze-Lützen, der Vor
ſitzende der Ortsgruppe, die Zwecke und Ziele
des Flottenvereins klar und ſprach über das
Thema: „Weshalb brauchen wir eine ſtarke
Flotte?“ Zum Schluß ſprach er allen Er
ſchienenen, insbeſondere aber allen Mit-
wirkenden für ihr vorzügliches Spiel, das ſie

ſelbſtlos in den Dienſt der guten Sache ge
ſtellt, ſeinen herzlichſten Dank aus. Hoch-
befriedigt verließen gegen Mitternacht die
Teilnehmer das Feſtlokal.

Freyburg, 27. Dezbr. Bei Ausſchach-
tungsarbeiten zur Herſtellung von Rüben-
mieten am Gemüſegarten der Königlichen
Domäne wurden in einer Tiefe von etwa

Meter 5 menſchliche Skelette
bloßgelegt. Da irgend welche Beigaben nicht
gefunden wurden, ſo iſt die Annahme be-
berechtigt, daß die Gebeine von Kriegern der
Befreiungskriege herrühren, umſomehr als
einzelne Knochen Verletzungen aufwieſen.

Crenſitz, 27. Dezbr. Auf einem Pirſch-
gange im Lindenhayner Revier bei Crenſitz
am Sonntag, den 24. d. Mts., früh 8 Uhr,
faßte einer der Pächter dieſer Jagd, der
Jngenieur Gotthold Spiegel (Firma
Schmidt u. Spiegel), Halle, die Gebrüder H.

ca. 29 und 23 Jahre alt aus Gollmenz
bei Crenſitz beim Wild erern auf Rehwild
und Faſanen. Seiner Aufforderung, nach
Niederlegen der Waffen den Platz zu verlaſſen,
kamen ſebige erſt nach wiederholtem dringen-
den Drohen mit augeſchlagenem Gewehr
nach. Sp. nahm den Wilderern eine mit
groben Rehpoſten geladene nnd geſpannte
Doppelbüchſe, einen Ruckſack, ein Gewehr-
futteral und eine wollene Decke ab und er-
ſtattete unter Vorlegen der beſchlagnahmten
Sachen beim Staatsanwalt in Halle Anzeige.

Jn genanntem Revier ſind ſchon ſeit
Jahren oft Schüſſe gefallen, die auf unbe-
rechtigtes Jagen zurückzuführen ſind, doch hatte
man, obwohl von den Jagdpächtern Be-
lohnungen ausgeſetzt waren, der Diebe nicht
habhaft werden können. Es deutet alles
darauf hin, daß die jetzt gefaßten Brüder H.
ſtets die Wilderer waren.

Kranichfeld, 27. Dezbr. Ein bedauer
licher Unglücksfall ereignete ſich in Dienſtedt.
Während eine Frau auf kurze Zeit ihre
Wohnung verließ entſtand dadurch Feuer,
daß aus dem Ofen herausgeflogene Funken
dort liegendes Holz in Brand ſetzten. Die
Nachbarn beſeitigten bald jede weitere Gefahr,
aber ein im Wagen liegendes Kind wurde
erſtickt aufgefunden.

Waltershauſen, 26. Dezbr. An Stelle
des von der Regierung nicht beſtätigten
Senators, des ſozialdemokratiſchen Fabrik
arbeiters Chriſt, wurde der ebenfalls ſo-
zialdemokratiſche Fabrikarbeiter Jä ger zum
Senator gewäßhlt.

Nordhauſen, 26. Dezbr. Unſere Tal-
ſperre iſt ſeit kurzem gefüllt. Am 13 Oktober
wurden gelegentlich der landespolizeilichen
Abnahme die Schieber geſchloſſen. Jm Oktober,
der reichliche Niederſchläge aufwies, nahm die
Waſſermenge ſchnell zu, indeſſen mit dem
Nachlaſſen der Regenmenge im November
und Dezember ſtieg der Waſſerſtand nur ſehr
langſam, oft nur wenige Zentimeter am
Tage. Die Stadt wird ſeit Oktober aus
dem Staubecken geſpeiſt, ſo daß demnach
nur immer der Unterſchied aus dem täglichen
Zufluſſe und dem täglichen Abfluſſe für die
Anſammlung in Frage kam. Die bisherigen
Unterſuchungen haben, wie die „Nordh. Ztg.“
erfährt, gezeigt, daß das Trinkwaſſer in jeder
Hinſicht von außerordentlicher Güte iſt. Jm
Staubecken ſind jetzt 770 000 Kubikmeter auf-
geſpeichert, um für den kommenden Sommer
mit zur Verwendung zu gelangen.

Deſſau, 27. Dezember. Der Arbeiter
Stieler von hier wurde am Weihnachts
heiligabend von einem Schutzmann in total
betrunkenem Zuſtand in den Anlagen des
Albrechtsplatzes aufgefunden. Man brachte
den Betrunkenen nach der Sanitätswache,
wo er nach kurzer Zeit infolge Alkoholver-
giftung ſtarb.

Magdeburg, 23. Dez. Jn tiefe Trauer
verſetzt iſt die Familie unſeres Oberpräſidenten
Dr. v. Bötticher durch den Tod des einzigen
Kindes des Oberregierungsrats Seydel in
Trier, das durch ein 15jähriges Dienſtmädchen
vergiftet ſein ſoll. Die ſchwer betroffene
Gattin des Herrn Seydel iſt bekanntlich
die Tochter unſeres Oberpräſidenten. Das
Dienſtmädchen iſt verhaftet worden.

Magdeburg, 26. Dezbr. Eine hocher-
freuliche Weihnachtsgabe unſeres Kaiſers
wurde der Lungenheilſtätte für Frauen und
Mädchenin Vogelſang bei Gommern, auch
in dieſem Jahre wieder zuteil. Seine Majeſtät
hat der Vorſitzenden des Vaterländiſchen
Frauenvereins und der Begründerin dieſer
Heilſtätte, der Frau Oberpräſident v. Bötticher
1000 Mark mit huldvollen Worten der An-

erkennung über die ſegensreiche Tätigkeit de
Heilſtätte übermitteln laſſen.

Magdeburg, 26. Dezember. Eine große
Feuersbrunſt vernichtete am Sonnabend
früh zum großen Teil das Gebäude der ehe-
maligen Burchardtſchen Zuckerfabrik
an der Rogätzerſtraße. Faſt ſimtliche zur
Bekämpfung des Brandes erforderlichen
Schlauchlinien, im ganzen 12, die von drei
Dämpfſpritzen geſpeiſt wurden, mußten von
außen her über die großen Maſchinen und
Anſtellleitern, ſowie mit Hilfe anderer Leitern
gegen die mit eiſernen Fenſtern verſehenen
Räume, in denen das Feuer wütete, vorge
nommen werden. Außer der Hauptfeuerwache
und der Wache Neuſtadt mußte auch die
Wache Buckau zur Hilfeleiſtung herangezogen
werden. Die Mannſchaften die teilweiſe
unmittelbar mit den aus den Fenſter und
Lukenöffnungen herausſchlagenden Stich-
flammen in Berührung kamen und nicht bloß
dem ſtarken Rauch, ſondern auch einer er
ſtickenden Hitze ausgeſetzt waren, mußten
unter größter Vorſicht und mit fortwährenden
Ablöſungen arbeiten. Die Löſcharbeiten
wurden von dem Branddirektor Proelß
geleitet. Sie dauerten in der Hauptſache
gegen 5 Stunden.

Vermiſchtes.
Plauen, 27. Dezbr. Der „Voigtländ. Anz.“

meldet: Jn Hoheng rün bei Auerbach iſt am
vergangenen Sonntag abend der Gürtlermeiſter
Döhl er von einem Automobil ſo unglücklich über-
fahren worden, daß er am Sonntag früh ſtarb.

Hamburg, 27. Dezbr. Jn dem von Roſario
am 21. Dezember hier eingetroffenen Dampfer
„Karthago“ wurden Ratten gefunden, die, wie
die Unterſuchung jetzt ergeben hat, peſtkrank
waren. Alle Vorſichtsmaßregeln ſind getroffen
worden. Menſchen ſind uicht erkrankt. Die
Löſchung der Ladung wird unter den üblichen Vor
ſichtsmaßregeln geſtattet werden.

Köln, 26. Dezbr. Ueber die Verhütung einer
furchtbaren Eiſenbahnkataſtrophe werden
aus Boppard a. Rh. folgende Einzelheiten ge
meldet: Auf den Schienen des Bahnüberganges
hinter Hirzenach hielt dieſer Tage ein mit 40
bis 50 Zentnern Dynamit und anderen Sprengſtoffen
beladener zweiſpänniger Wagen. Vergeblich trieb
der Fuhrmann die Pferde an, um vor dem bald
darauf die Stelle paſſierenden Nachtſchnellzuge
herüberzukommen. Es verrannen für den Bahn-
wärter, der die Sachlage ſofort überſchaut und nach
Hirzenach telegraphiert hatte, ſowie für den Fuhr-
mann entſetzlich qualvolle Minuten, denn die Pferde
vermochten trotz energiſcher Antreibung und größter
Anſtrengungen den Wagen nicht von der Stelle
zu bringen. Der Fuhrmann beſaß in ſeiner Todes
angſt noch ſo viel Geiſtesgegenwart, dem Zuge ent-
gegenzueilen und deſſen Führer durch Schwingen
mit der Handlaterne auf das gefährliche Hindernis
aufmerkſam zu machen. Der heranbrauſende Zug
konnte infolgedeſſen noch rechtzeitig ſeine Fahrge-
ſchwindigkeit vermindern und kam langſam zur
Unfallſtelle gefahren, wobei der Dynamitwagen
noch etwa vier Meter fortgedrückt wurde.

Kleines Feuilleton.
Die Mikroben des Geldes. Es iſt

durchaus gerechtfertigt, daß die Hygiene ſchon
früh ihre Aufmerkſamkeit bezw. ihren Verdacht
auf das Geld gerichtet hat. Denn je mehr
ein Gegenſtand dazu beſtimmt iſt, aus einer
Hand in die andere zu gehen, deſto größer
wird die Wahrſcheinlichkeit, daß er dabei mit
einer großen Menge von Bakterien verun-
reinigt wird. Jſt es ſchon an ſich in höchſtem
Grade unappetitlich, wenn jemand ein Geld-
ſtück in den Mund nimmt, wie man es leider
noch immer zuweilen ſieht, ſo wird eine
ſolche Gewohnheit unter dieſem Geſichtspunkte
geradezu gefähr ich. Die Geldſtücke, ſogar die
kupfernen, ſcheinen aber noch nicht einmal
die ſchlimmſten Krankheitsträger zu ſein,
vielwehr fällt dieſe Rolle erſt den Banknoten
zu. Jn New York ſind unlängſt von zwei
Forſchern Verſuche vorgenommen worden, um
feſtzuſtellen, wie lange ſich krankheitserregende
Bakterien auf den verſchiedenen Geldſorten
halten. Es wurde ermittelt, daß Papier-
geld das mit Diphtheriebazillen ge-
impft war, dieſe Keime noch wochen-
lang bis zu einem Monat lebens- und daher
auch anſteckungsfähig behielt. Kupferpfennige
oder Nickelmünzen dagegen, die in den Mund
von diphtheritiskranken Kindern gebracht
wurden, wieſen ſchon nach 24 Stunden keinen
Bazillus mehr auf. Dieſer Unterſchied im
Verhalten des Papiergeldes und des Metall
geldes iſt daraus zu erklären, daß das Metall
der Münzen unter Mitwirkung der Luft
feuchtigkeit, durch die es etwas aufgelöſt wird,
den Bakterien ſchädlich iſt. Auf dem Papiergeld
andererſeits kann nur die allmähliche Austrock-
nung das Abſterben der Keime herbeiführen. Die
beiden Bakteriologen haben ferner auch ver
ſiedene Geldſorten in dem Zuſtande, in dem
ſie ſich im Umlaufe befanden, auf ihren Keim
gehalt unterſucht, und es ſtellte ſich heraus,
daß auf einem Kupferpfennig 26, auf einer
Nickel- oder Silbermünze von gleicher Größe
40, dagegen auf einer mäßig ſauberen Bank-
note 1250 und auf einer ſchmutzigen Banknote
gar 73 000 Bakierien vorhanden waren.
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Der alijährlich nur einmal stattfindende grosse

Merſedurger Kreisblatt nebſt „Jlluſt. Sonntagsblatt“.

Räumungs-Kusverkauf
beginnt Dienstag, den 2. Januar 1906. T

l

Der Besuch ist durchaus lohnend. Eine gleich günstige Kautgelegenheit ist bisher noch nicht geboten worden.

falle a. beSChäftshaus J. CLewin, Horitplatz 21.3.

Aufruf!
Die beklagenswerten Ereigniſſe in Rußland haben über unzählige

Bewohner des Landes unſägliches Unglück gebracht. Viele Tauſende ſind
völlig verarmt; andere, die bisher fleißig ihrem Berufe nachgingen, ſtehen
in bitterſter Not müßig am Markt.

Das gilt in erſter Reihe von den zahlreichen Deutſchen im ruſſi-
ſchen Reiche. Unzählige von ihnen ſind ohne jedes eigene Verſchulden
plötzlich brotlos geworden und ſtehen inmitten erregter, ihnen zum Teil
feindlich geſinnter Volksmaſſen hlflos da. Sie alle hoffen auf uns,
die Deutſchen im Reich, ſie hoffen, daß wir unſere Volksgenoſſen nicht im
Stich laſſen, für ihre Not offene Herzen haben, werden und offene Hände.

Um ihre Not zu lindern, hat ſich der unterzeichnete Hilfsausſchuß
zur Unterſtützung der notleidenden Deutſchen Rußlands gebildet.

Wir wenden uns mit der Bitte um Unterſtützung an alle Kreiſe des
deutſchen Volkes. Wer immer im ſicheren Frieden des Deutſchen Reiches
ſeinem Beruf nachgeht und ſeines friedvollen Heimes froh wird, der ge
denke unſerer unglücklichen Volksgenoſſen in Rußland, die in einer furcht
baren Gegenwart einer vielleicht noch ſchrecklicheren Zukunft entgegenſehen.
Wir können ihnen helfen, und wir werden ihnen helfen, jeder nach
ſeinen Mitteln. An deutſche Herzen hat ſich noch kein unglücklicher Volks
genoſſe vergeblich gewandt. Deſſen ſind wir gewiß!

Geldſendungen (Einzel- und Sammelgaben) werden an die Haupt-
ſammelſtelle, die Königliche Seehandlungs hauptkaſſe zu Berlin Mark-
grafenftr. 464 unter der Bezeichnung „Für die notleidenden Deutſchen
Rußlands,“ Zuſchrift an Herrn Dr. von Veh, Rechtsanwalt, Berlin W.,
Ansbacherſtr. 55, erbeten. Auch die Expedition unſeres Blattes nimmt
Gaben entgegen, über die Empfangsbeſtärigungen in unſerem Blatte er-
ſcheinen werden.

Berlin, Dezember 1905. (Folgen die Unterſchriften
für Jede famiſiel er

ZD
See

e fabribation allelniges Geheimniss der rm

e 2
SW

hoſſeſeans ne Majestäf des Kaisers und Königs Wilhelm Il

am Rathhausg in kI NBERG am Nieclerrhein.

Geg r. W 1846.

Anerkannt bester Bitterlikör!e e 24 Preis-Moedaillen!
S n Under berg Boonekamp.

Am Sonnabend, den 30. d. M., Jagdverpachtung.
7 Uhr abends, wird die gegenüber dem

Bahnhofsgebäude liegende Güterab- Freitag den 12. Januar 1906
fertigungsſtellein Merſeburg mitihren ſoll nachmittags 1 Uhr, im Gaſt-
Anlagen nur die Viehladerampe hauſe zu Röſſen, die Jagdnutzung
bleibt vorläufig noch in Benutzung der Gemeinde Röſſen auf 6 Jahre,
für den öffentlichen Verkehr geſchloſſen. vom 1. Februar 1906 bis 1. Februar
Am Dienſtag, den 2. Januar 1912, öffentlich verpachtet werden.
1906, 7 Uhr morgens, wird die Bedingungen liegen 14 Tage lang
neue Güterabfertigungsſtelle, welche im Ortsrichteramt zu Röſſen zu

Jedermanns Einſicht aus. (2669an der neuen Naumburgerſtraße er
Röſſen, den 28. Dezember 1905.

für den öffentlichen Verkehr eröffnet.
Die Abfertigung der Eilgüter und
Eilgutabfertigungsſtelle im Bahn- 214. Preußiſche Klaſenlotterie.

hofsgebäude. Halle a. Saale, den Hauptgewinn 1. Kl. 100000 Mk.

Eiſenbahn Verkehrsinſpektion. iſg, i i LoſeWer Geld braucht, à 5 M. à 1ö M. a 26 a 40 M.

Berlin O. 17., Langeſtraße 19. Einnahme Halleſche Straße 11a.Auch ratenw. Rückz. Rückp. erbet. 2674) Curtze.

Unſer Geſchà iſt iſt Sonnabend, den
(2667

30. d. Mts., nur bis 12 Uhr mittags
geöffnet.
Vorschuss- Verein zu

(2668

Mersevurg
Eingetragene Genoſſenſchaft mit beſchränkter Haftpflicht.

F. G. Dürr. E. Hartung. R. Heyne.

Bernh. Oeltzschner
vorm. C.

Merseburg., Oberburgstr. 5
Telephon Nr. 374.

empfiehlt in nur guter Ware billigſt
ff. Mosel- u. Rheinweine

deutsche Rot- u. Bordeauxweine

d SüdweineRum, Arak, Kognal«e,div. Punsche und Liköre
ſowie ſonſtige Spirituoſen i. all. Preislagen.

Kontorarbeiten, Stenographie

Büchervrevisor

Carl Gieseg gutes
für kaufm. u. landw. Br ihr ng, Korr

„„WMaſchinen en

S Halle a. S. Sternstrasse 7

Adam,
Mücheln, Merseburgerstr. 130.

Telephon Nr. 18 e.
(2634

Veht Culmbacher Petzbräu
Münchener Spatenbräu
Nürnberger Aktienbier
hiesige u. auswärtige

Lager und Pilsener Biere
in Sifon, Flaschen u. Gebinden.

(1938

lLehranstalt
reſp ondenz,

27 S rerſchi e e'ben, Sprauchei, Deutſch c.

Kurſef. Militäranwärter, Kurſe in Genoſſenſchaftsbuchführung.

Heonorar mässig. Rintritt täglich.
Uebernahme von Bücherreviſionen, Einrichtung von Büchern für Kaufleute,Landwirte, Genoſſenſchaften jeder Art überallhin ſtreng diskret.

T

ERCK
Aus der reichhaltigen Auswahl der

Stollwerck-Fabrikate
besonders emptfehlenswert:

g Prinzess X 2.40g Schokolade Acier 2Tafel-Schoko Rhenania 1.60

dier 2.40Puder-Kakao in i u. if, kg-Dosen

Extra Zart
filch- Schokolade

(halbsüss)

Dessert

n e e e

r

r wen 7

F.

en
w. n

re e

B.

Mokka- Schokolade
Herren- Schokolade

Schokolade- Bonbons

e Schöetheen

für jedermann zu jederzeit.
(agd, Manöver, Reise, Sport etc.)

P in Tafeln zu 25 u. 50 4

Paket mit 36 Taäfelchen

l.

In Tafeln zu 75 4
Paket mit 36 Täfelchen

e

In Schachteln zu 50 4

I. U. 3.

Stadt-Theater in Halle.
Freitag, 29. Dezbr.,,abds. 7 Uhr:

König Lear.
Die Mitglieder der (2673

Stellmacher-Jnnung
zu Merſeburg u. Umgegend

ſehen ſich gezwungen, infolge anhal-
tender Steigerung der Holzpreiſe
ſowie der Arbeitslöhne, eine Er-
höhung der Preiſe für gelieferte
Arbeiten um 10 Prozent eintreten
zu laſſen, was ſie hiermit ihrer ge-
ehrten Kundſchaft anzeigen.

Der Vorſtand.
Junge Vierländer Gänſe u. Enten,
Poulets, Faſanen, Puter, Perl-
hühner, (2676Rehrücken, -Keulen, -Blätter,

Echte Düſſeldorfer Punſch Eſſenzen
von den Hoflieferanten Niehaus,
Söllner &K Weinbeck,

Jamaica-Rum, Arac, Cognac,
Friſche Holländer Auſteru,
Beluga-, Maloſſol Kaviar in der

Preislage von 10, 12, 16, 20,
22 Mark

Meſſina-Apfelſinen St. von 5 Pf. an,
4 Pariſer Kopfſalat,

Hochfeinen ruſſiſchen Salat
ewpfteht L. Zimmermann.

Feinſte friſche Molkereihutter

Stück 65 Pfg.
Feine Landbutter S

Kochtutter 55 9ig.

2672) empſiehltButtgrtggetgns
Gotthardtsſtraße 39.
Germaniſche

Fiſchhandlung
Empfehle friſch auf Eis:

Schellfiſch,
S Schollen, Cabel
jau, Bücklinge,

Flundern, Aale, Lachsheringe,
geräucherten Schellſiſch, Brat

Heringe, Sardinen, Marinaden,
Fiſchkonſerven, Citronen

W. Krähmer.
Freundl. möbliertes Zimmer
ſofort zu vermieten

Gotthardtsſtraße 33.

Wohnung
von 4 Stuben, einigen Kammern
u. Zubehör, für ein Penſionat paſſend
zum 1. April 1906 geſucht Off.
mit Angabe d. Räume u. d. Preiſes
unter H. S. an die Exp. d. Bl.
erb ten. (2377Große Wohnung,
7 Zimmer, Küche und Zubehör,
zu vermieten und 1. April 1906
zu beziehen. (2663Mylius, Weißenfelſerſtr.

Mittleres Pferd,
flott und zugfeſt,

billig zu verkaufen.
B. Karius,

Ammendorf.2665)

baut iſt, mit allen ihren Anlagen
Der Gemeindevorſtand.

lebenden Tiere verbleibt bei der

28. Dezember 1905. Königliche Ziehung am H. und 10. Januar.

ſchreibe ſofort an Koletschke., vorrätig in der Königlichen Lotterie-

gür die Jiedaktion verantwortlich

D

Rudolf Heine Druck und Verlag von Kudolf Heine in Merſeburh.
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